
Zeitschrift: Scharotl / Radgenossenschaft der Landstrasse

Herausgeber: Radgenossenschaft der Landstrasse ; Verein Scharotl

Band: 17 (1992)

Heft: 4

Rubrik: Missstände

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


WÜNSCH VIELER FAHRENDEN - UNSER ALLTAG

Die Geschäftleitung, das Sekretariat sowie die Verwaltungsräte der
Radgenossenschaft wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen
freudvollen Rutsch ins Neue Jahr.

Im Neuen Jahr wird die Radgenossenschaft ihre Hauptaufgabe darin sehen,
nun endlich ganz konkret Standplätze (Lebensraum für alle Fahrenden) zu
realisieren. Ganz klar sind wir auf die Mitarbeit und Solidarität aller
Fahrenden angewiesen.

Wir werden selbstverständlich auch im neuen Jahr all eure Probleme ernst
nehmen, und euch wenn immer möglich zur Seite stehen.

MISSSTÄNDE

Auf dem Sekretariat der Radgenossenschaft laufen immer wieder Meldungen
ein, dass heute noch in verschiedenen Gemeinden die Abnahme der
Personalausweise (Schriften) verweigert wird. Laut schweizerischer Gesetzgebung

müssen die Schriften überall, das heisst in jeder Gemeinde und von
allen schweizer Bürgern angenommen werden, ob es sich um Sess-hafte oder
Fahrende handelt. (Art. 45 Bundesverfassung)
Die Radgenossenschaft protestiert gegen die immer wieder vorkommende
Diskriminierung und versucht mit allen Mitteln, dass auch die Jenischen
die gleichen Rechte haben wie sie für jeden Sesshaften selbstverständlich

sind.

BUNDESVERFASSUNG DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSEN

vom 29. Mai 1874

Art. 45

1. Jeder Schweizer kann sich an jedem Orte des Landes niederlassen.
2. Ein Schweizer darf aus der Schweiz nicht ausgewiesen werden.

Art. 4

1. Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz
keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt,
der Familien oder Personen.

2. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und
Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
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